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Forderungen zur Gewährleistung der nuklearen Sicherheit 
durch den Präsidenten des Staatlichen Amtes für Atomsicher
heit und Strahlenschutz festzulegen. Ihre Einhaltung ist durch 
Maßnahmen der Qualitätssicherung zu überwachen.

§21
Standortwahl

Bei der Standortwahl für Kernanlagen sind die Forderun
gen zum Schutz der Kernanlagen vor äußeren Einwirkungen, 
zum Havarieschutz für die Umgebung sowie andere Forde
rungen zur Gewährleistung der nuklearen Sicherheit zu er
füllen.

§22
Projektierung, Herstellung und Errichtung

Die Forderungen zur Gewährleistung der nuklearen Sicher
heit sind durch die Ausrüstung der Kernanlagen mit Sicher
heitssystemen, eine hohe Qualität der Projekte der sicher
heitstechnisch bedeutsamen Systeme und der gesamten Kern
anlage sowie eine hohe Qualität bei der Herstellung und Er
richtung der Anlage zu erfüllen.

§23
Betrieb von Kernanlagen

Die Inbetriebnahme und der Betrieb der Kernanlagen haben 
nach festgelegten Betriebsvorschriften zu erfolgen. Dabei sind 
die Grenzwerte und Bedingungen des nuklear sicheren Be
triebs einzuhalten. Betriebserfahrungen ' sind auszuwerten, 
Ursachen und Abweichungen vom Normalbetrieb der Kern
anlagen aufzudecken und erkannte Ursachen zu beseitigen. 
Kernanlagen dürfen nur von dafür qualifizierten und geeig
neten Werktätigen bedient werden.

Gewährleistung des Schutzes 
vor mißbräuchlicher Anwendung der Atomenergie

§24
Grundsätze

Kernmaterial unterliegt einer speziellen Nachweisführung 
und Kontrolle. Kernmaterial und Kernanlagen sind vor un
befugten Einwirkungen und kriminellen Angriffen zu schüt
zen.

§25
Maßnahmen und Forderungen

(1) Zum speziellen Nachweis und zur Kontrolle von Kern
material sind auf der Grundlage der Rechtsvorschriften be
triebliche Festlegungen zu treffen. Der Nachweis ist durch 
Messung, Berechnung, Identifizierung oder andere nachprüf
bare Methoden zu führen. Die spezielle Kontrolle ist durch 
betriebliche Maßnahmen und staatliche Inspektion zu sichern.

(2) Zur Bestimmung des Materialbestandes und für die 
Nachweisführung von Kernmaterial sind nachprüfbare Ma
terialbestands- und Betriebsunterlagen zu führen.

(3) Bei der Projektierung, Herstellung, Errichtung, Inbe
triebnahme und dem Betrieb von Kernanlagen sowie von An
lagen und Räumen, in denen mit Kernmaterial umgegangen 
wird, und beim Verkehr mit Kernmaterial ist der physische 
Schutz durch baulich-technische und sicherungstechnische Mit
tel und Methoden sowie organisatorische und personelle Vor
aussetzungen zu gewährleisten.

(4) Die spezielle Nachweisführung und Kontrolle von Kern
material sowie der physische Schutz von Kernmaterial und 
Kernanlagen werden in Rechtsvorschriften geregelt und er
forderlichenfalls bei der Erteilung der Genehmigung konkret 
bestimmt.

Außergewöhnliche Ereignisse
§26

(1) In Betrieben, in. denen Atomenergie angewendet wird, 
sind vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von außer
gewöhnlichen Ereignissen zu treffen.

(2) Für die Bekämpfung von außergewöhnlichen Ereignis
sen und zur Beseitigung ihrer Auswirkungen müssen die not

wendigen personellen, materiellen und organisatorischen 
Voraussetzungen vorhanden sein. Es sind Maßnahmen festzu- 
legen, die gewährleisten, daß der Einsatz von Personen und 
technischen Mitteln zur Bekämpfung von außergewöhnlichen 
Ereignissen sowie zur Begrenzung und Beseitigung ihrer Aus
wirkungen jederzeit unverzüglich erfolgen kann. Bei der Fest
legung der Maßnahmen sind die gemäß den Rechtsvorschrif
ten über den Havarie- und Katastrophenschutz erforderlichen 
Einsatzdokumente auszuarbeiten.

(3) Tritt bei der Anwendung der Atomenergie ein außerge
wöhnliches Ereignis ein, so sind sofort alle Maßnahmen zur 
Bekämpfung des außergewöhnlichen Ereignisses, zur Besei
tigung seiner Folgen sowie zur Untersuchung und Beseitigung 
der Ursachen und der begünstigenden Bedingungen zu ver
anlassen und erforderlichenfalls medizinische Maßnahmen 
einzuleiten.

(4) Außergewöhnliche Ereignisse sind dem Staatlichen Amt 
für Atomsicherheit und Strahlenschutz zu melden. Davon wird 
die Meldepflicht gegenüber anderen Staatsorganen nicht be
rührt.

(5) Zur Verhinderung, Bekämpfung und Meldung von 
außergewöhnlichen Ereignissen sowie zur Beseitigung ihrer 
Folgen trifft der Präsident des Staatlichen Amtes für Atom
sicherheit und Strahlenschutz weitere Festlegungen.

Aus- und Weiterbildung
§27

Qualifikation und Weiterbildungsmaßnahmen
(1) Verantwortliche Mitarbeiter, Kontrollbeauftragte und 

Strahlenschutzärzte müssen spezielle Sachkenntnis und prak
tische Erfahrung auf dem betreffenden Tätigkeitsgebiet be
sitzen. Dazu haben sie die erforderliche berufliche Qualifi
kation nachzuweisen und müssen im Besitz eines staatlichen 
Qualifikationsnachweises des Staatlichen Amtes für Atom
sicherheit und Strahlenschutz sein, der durch Teilnahme an 
Weiterbildungsveranstaltungen des Staatlichen Amtes für 
Atomsicherheit und Strahlenschutz erworben wird.

(2) Leiter von Betrieben, leitende Mitarbeiter und andere 
Werktätige, deren Tätigkeit maßgeblich Einfluß auf Atom
sicherheit und Strahlenschutz hat, haben bei Aufforderung 
an Weiterbildungsveranstaltungen des Staatlichen Amtes für 
Atomsicherheit und Strahlenschutz teilzunehmen.

(3) Leiter, leitende Mitarbeiter sowie Bedienungs- und In
standhaltungspersonal von Kernanlagen mit Verantwortung 
für die nukleare Sicherheit der Anlage müssen als Voraus
setzung für die Ausübung ihrer Tätigkeit eine spezielle Qua
lifikation nachweisen und an speziellen Weiterbildungsmaß
nahmen teilnehmen.

(4) Für Hauptkontrollbeauftragte und andere Werktätige, 
die für ihre Tätigkeit umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet 
von Atomsicherheit und Strahlenschutz benötigen, können 
vom Präsidenten des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit 
und Strahlenschutz wnitergehende Qualifizierungsmaßnahmen 
festgelegt werden.

(5) Strahlenwerktätige und Bedienungspersonal, die nicht 
von den Absätzen 1 bis 4 erfaßt sind, haben die erforderlichen 
Strahlenschutzkenntnisse in einer vom Staatlichen Amt für 
Atomsicherheit und Strahlenschutz anerkannten Berufsausbil
dung oder Weiterbildung oder durch betriebliche Schulungen 
zu erwerben.

(6) Der Präsident des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit 
und Strahlenschutz ist berechtigt, nach Abstimmung mit den 
Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane für bestimmte 
Berufsgruppen im gesellschaftlichen Interesse spezielle Wei
terbildungsveranstaltungen durchzuführen.

§28
Lehrpläne und Lehrmaterialien

(1) Lehrpläne und Lehrmaterialien für die Aus- und Wei
terbildung in Hoch- und Fachschulen, Akademien oder ande
ren Bildungseinrichtungen, die Fragen zu Atomsicherheit und 
Strahlenschutz beinhalten, sind mit dem Staatlichen Amt für 
Atomsicherheit und Strahlenschutz abzustimmen.


